
Gebührenordnung des MFM e.V. 
 

Vor Beginn der Nutzung der Anlagen und der LFZ des MFM e.V. sind folgende Gebühren fällig: 
 

Aufnahmegebühren ab 01.05.2008 

  

Scheininhaber Aktiv 1. Mitglied1       1.500,00 € 

Scheininhaber Aktiv 2. Mitglied1  und LFZ-Inhaber      750,00 € 

Passiv oder Förderer oder Gast1                          300,00 € 

Wechsel auf Vollmitgliedschaft  300,00 € - 1.500,00 € 
1 Beim Eintritt wird zusätzlich eine Fluggebührenvorauszahlung von 750,00 € fällig 
 
 

Mitgliedsbeiträge monatlich ab 01.05.2008 

  

Scheininhaber Aktiv 1. Mitglied                       45,00 € 

Scheininhaber Aktiv 2. Mitglied, Passiv oder Förderer, Gast und LFZ-Inhaber  10,00 € 

Beschluss MV 11.04.2003: Jedem 1. Mitglied wird als nicht verfallende Gebührenvorauszahlung 80,00 € per Einzugsverfahren 
monatlich abgebucht und dem Konto gutgeschrieben. Der Monatsbeitrag wird zudem monatlich per Einzugsverfahren abgebucht. 
 
 

Flugpreise ab 01.05.2011

LFZ                        1. Mitglied         2. Mitglied und LFZ-Inhaber²                             Gast³*

Std. Min. Std. Min. Std. Min.

C172S 162,00 € 2,70 € 192,00 € 3,20 € 222,00 € 3,70 €

C172SP 168,00 € 2,80 € 198,00 € 3,30 € 228,00 € 3,80 €

C172SP 168,00 € 2,80 € 198,00 € 3,30 € 228,00 € 3,80 €

SR20 G2 198,00 € 3,30 € 228,00 € 3,80 € 258,00 € 4,30 €

SR20 G3 GTS 204,00 € 3,40 € 234,00 € 3,90 € 264,00 € 4,40 €
² Preise gelten auch für Schulungen, Einweisungen und Scheinerneuerungen von 1.Mitgliedern 
³ Preise gelten auch für Schulungen, Einweisungen und Scheinerneuerungen von 2. Mitgliedern 
* Preise für Schulungen, Einweisungen und Scheinerneuerungen erhöhen sich um 30,00 € 
 
 



 

Schulungsgebühren ab 01.04.2010 

  

Aufnahmegebühr   750,00 € 

Theoriegebühren   360,00 € 

Flugvorauszahlung   750,00 € 

Lehrmittel   nach Absprache 

 
 

Landegebühren auf dem Flugplatz Münster Telgte 

   

Schulung                  2,30 € 

C172S/SP         3,00 € 

SR20 G2/G3         3,35 € 

         

 

Das Gastmitglied hat kein Stimmrecht in den Mitgliederversammlungen! 
 
Vom Vorstand beschlossene Umlagen für Investitionen gelten nur für 1. und 2. Mitglieder 
 
Austritte und Wechsel von Stati sind nur per 31.12. eines jeden Jahres möglich (Ausnahme: LFZ-Inhaber, Statuswechsel bei 
Nachweis, dass eigenes LFZ in EDLT steht) 
 
Bei Unfällen/Versicherungsschäden ist der Selbstbehalt durch den PIC oder Rechtsnachfolger über das Vereinskonto 
auszugleichen. 
 
Der Mengenrabatt ab 100 Flugstunden pro Kalenderjahr beträgt 5% als Rückvergütung im Folgejahr. 
 
Alle Preise inkl. MwSt 


